
Zum Verbleib beim Bieter bestimmt, nicht mit dem Angebot zurückgeben!  

 

Die Unterlagen sind in deutscher und englischer Sprache angefertigt. Im Zweifelsfall ist die deutsche Fassung 
geltend. 

Bewerbungsbedingungen des Landes Brandenburg 

 
1 Allgemeines 

Bei der Vergabe von  Liefer-  und  Dienstleistungsaufträgen  wird  nach  der  Verfahrensordnung 
für  die  Vergabe  öffentlicher  Liefer-  und  Dienstleistungsaufträge  unterhalb  der   EU-Schwellenwerte 
(Unterschwellenvergabeordnung - UVgO) verfahren, ohne dass außerhalb des 
Anwendungsbereichs des Vierten  Teils  des  Gesetzes  gegen  Wettbewerbsbeschränkungen  hierauf  
ein Anspruch besteht, der - über die Wahrung der Nichtdiskriminierung hinaus - sich auf 
Einzelbestimmungen der UVgO bezieht. 

2 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, so hat der Bieter 
unverzüglich den Auftraggeber vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen. 

3 Wettbewerbsbeschränkende Absprachen 

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer 
wettbewerbsbeschränkenden Absprache beteiligen, werden ausgeschlossen. 

4 Übermittlung von Vergabeunterlagenunterlagen und Informationen durch den Auftraggeber 

Der Auftraggeber kann die Vergabeunterlagen nach seiner Wahl per Post, per Telefax, durch Übergabe und 
elektronisch übermitteln, wenn der Bewerber geeignete Empfangsadressen genannt hat. Der in einer 
Bekanntmachung eines Teilnahmewettbewerbs oder der Ausschreibung angegebene Übermittlungsweg ist 
immer zulässig. Dabei können die Übermittlungsformen auch kombiniert werden, insbesondere, wenn Teile 
der Vergabeunterlagen für andere Übermittlungsformen ungeeignet sind. Bei Auswahl der Bieter ohne 
vorherige Bekanntmachung wird der Übermittlungsweg in der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
genannt. Ohne besondere Nennung gilt der Briefpostweg. 
Dasselbe gilt für die Übermittlung von Angeboten und Informationen während des Vergabeverfahrens. 

5 Angebotsbedingungen 

5.1 Das Angebot und der Schriftverkehr mit dem Auftraggeber sind in deutscher Sprache abzufassen. Alternativ ist 
auch englische Sprache möglich. 

5.2 Für das Angebot sind die vom Auftraggeber übersandten Vordrucke oder Ausdrucke aus den elektronisch 
übermittelten Vergabeunterlagen des Auftraggebers zu verwenden. 

5.3 Das Angebot muss vollständig sein; es muss die Preise und die in den Vergabeunterlagen geforderten 
Angaben und Erklärungen enthalten. Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen im Angebot müssen 
zweifelsfrei sein. 
Änderungen und Ergänzungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig. 
Soweit Erläuterungen zur Beurteilung des Angebots erforderlich erscheinen, kann der Bieter sie auf 
besonderer Anlage seinem Angebot beifügen. 
In der Angebotsaufforderung ausdrücklich erwünschte oder zugelassene Nebenangebote müssen auf 
besonderer Anlage gemacht und als solche deutlich gekennzeichnet werden. 
Werden Leistungen angeboten, die in den Vergabeunterlagen nicht vorgesehen sind, so müssen sie auf einer 
besonderen Anlage nach Ausführung und Beschaffenheit näher beschrieben werden. 
Auf Anlagen ist im Angebotsvordruck hinzuweisen. Der Angebotsvordruck und die Anlagen sind mit dem 
Namen des Bieters (Firma) und Datum zu versehen und zu unterschreiben. Der Angebotsvordruck ist wegen 
der darin abzugeben Erklärungen und der Verbindlichkeit der Vertragsbedingungen auch dann 
unterschrieben zu übersenden, wenn nur ein Nebenangebot auf besonderer Anlage abgegeben wird. Alle 
Teile des Angebots sind im als Angebot gekennzeichneten und verschlossenen Umschlag zu übermitteln, 
sofern nicht die elektronische Übermittlung mit elektronischer Signatur ausdrücklich zugelassen ist. 
Angebote, die die vorstehenden Voraussetzungen nicht erfüllen, müssen bzw. können von der Wertung 
ausgeschlossen werden. 

5.4 Muster und Proben des Bieters müssen als zum Angebot gehörig gekennzeichnet sein. 

5.5 Beabsichtigt der Bieter, Angaben aus seinem Angebot für die Anmeldung eines gewerblichen Schutzrechtes 
zu verwerten, hat er in seinem Angebot darauf hinzuweisen. 

5.6 Alle Preise sind in Euro, Bruchteile von Euro maximal mit drei Dezimalstellen anzugeben. 
Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben.  
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Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes 
hinzuzufügen. Bei Auslandsangeboten aus Drittländern die Einfuhrumsatzsteuer, bei 
innergemeinschaftlichem Erwerb ist an dieser Stelle auf diesen Umstand hinzuweisen (siehe Nr. 11.2). Die 
Steuer wird von der Vergabestelle berechnet. 
Preisnachlässe mit Bedingungen für die Zahlungsfrist (Skonti) werden nur gewertet, wenn die Zahlungsfrist 
mindestens 14 Kalendertage beträgt. Hinsichtlich des Fristbeginns und der Leistung der Zahlung wird auf die 
Vertragsbedingungen des Landes Brandenburg verwiesen. Wird ein Angebot mit Skontoabrede 
angenommen, in dem vom Bieter eine kürzere Frist vorgesehen ist, ist dennoch die Skontoabrede vereinbart. 

5.7 Für die Bearbeitung des Angebots wird keine Vergütung gewährt. 

5.8 Entwürfe, Ausarbeitungen, Muster und Proben, die bei der Prüfung der Angebote nicht verbraucht werden, 
gehen ohne Anspruch auf Vergütung in das Eigentum des Auftraggebers über, soweit in den 
Vergabeunterlagen nichts anderes festgelegt ist oder der Bieter im Angebot oder innerhalb 24 von Werktagen 
nach Ablauf der Zuschlagsfrist oder der Ablehnung des Angebots nicht ihre Rückgabe verlangt. Die Kosten 
der Rückgabe oder, wenn die Rückgabe nicht verlangt wird, die Kosten einer innerhalb eines Monats nach 
Ablauf der 24 Werktage vorgenommenen Entsorgung durch den Auftraggeber trägt der Bieter. 

5.9 Mit der Abgabe des Angebots unterliegt der Bieter den Bestimmungen über nicht berücksichtigte Angebote 
gemäß § 46 UVgO. Das bedeutet: 

Die Vergabestelle informiert jeden erfolglosen Bieter unverzüglich über den Abschluss einer 
Rahmenvereinbarung oder eine erfolgte Zuschlagserteilung; auf dessen Antrag hin informiert sie darüber 
hinaus über die wesentlichen Gründe der Ablehnung des Angebots, die Merkmale und Vorteile des 
erfolgreichen Angebots sowie den Namen des erfolgreichen Bieters soweit dies nach § 30 UVgO möglich ist. 

6 Elektronische Übermittlung von Angeboten und Informationen durch den Auftragnehmer 

6.1 Elektronische Angebote mit Signatur im Sinne des Signaturgesetzes dürfen nur abgegeben werden, wenn 
dies in der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen ausdrücklich zugelassen ist. Bei elektronisch 
übermittelten Angeboten ist durch organisatorische und technische Lösungen und durch Verschlüsselung 
nach den Anforderungen des Auftraggebers diesem zu ermöglichen sicherzustellen, dass vom Inhalt der 
Angebote niemand vor Ablauf der Frist zur Einreichung von Angeboten Kenntnis erlangen kann. 

6.2 Elektronisch zu übermittelnde Angebote sind mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur nach dem 
Signaturgesetz oder mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz und jeweils 
nach den Anforderungen des Auftragsgebers zu versehen. 

6.3 Andere auf elektronischem Wege übermittelte Angebote sind nicht zugelassen. 

6.4 Die Übermittlung zusätzlicher Informationen auf elektronischem Wege darf im Rahmen der Aufklärung 
des Angebotsinhalts nach § 9 oder § 44 UVgO vom Auftraggeber zugelassen oder vorgeschrieben werden. 

7 Gewerberechtliche Voraussetzungen/Berufsgenossenschaft/Zuverlässigkeit 

7.1 Bieter, die  den  Nachweis  noch  nicht  erbracht  haben,  dass  sie  im  Berufsregister  nach  Maßgabe  der 

Rechtsvorschriften des Landes, in dem der Bieter seinen Sitz hat, eingetragen sind, werden gebeten, diesen 

Nachweis mit dem Angebot vorzulegen. 

7.2 Auf Verlangen hat der Bieter eine Bescheinigung der Berufsgenossenschaft bzw. des entsprechenden 
zuständigen Versicherungsträgers vorzulegen. 

7.3 Schwere Verfehlungen können den Ausschluss aus dem Vergabeverfahren rechtfertigen. Es sind dies 
insbesondere Straftaten, die im Geschäftsverkehr oder mit Bezug auf diesen begangen worden sind; 
insbesondere Betrug, Subventionsbetrug, Diebstahl, Unterschlagung, Untreue, Urkundenfälschung, 
Erpressung, wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Vergabeverfahren, Bestechung, Vorteilsgewährung, 
Bildung einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche.  Ferner  das Anbieten, Versprechen oder Gewähren 
von unerlaubten Vorteilen an Personen, die Amtsträgern oder für den öffentlichen Dienst Verpflichteten 
nahe stehen oder an freiberuflich Tätige oder deren Beschäftigte, die bei der Vergabe im Auftrag einer  
öffentlichen Vergabestelle tätig werden, sowie Verstöße gegen das Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen, die keine Straftaten sind, und Verstöße gegen im Arbeitnehmer-
Entsendegesetz genannte Bestimmungen unter den Voraussetzungen der dortigen Regelungen über 
Auftragssperren. Der Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, hat zuvor auf Verlangen 
Zentralregisterauszüge über das Unternehmen und das Leitungspersonal vorzulegen. 

Der Bieter kann Nachweise über personelle und organisatorische Maßnahmen beifügen, die 
gewährleisten, dass sich eine frühere schwere Verfehlung nicht wiederholen kann und sich nicht mehr auf 
den Wettbewerb auswirkt. 
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8 Weitervergabe an Unterauftragnehmer (Nachunternehmer) 

8.1 Der Bieter hat Art und Umfang der Leistung anzugeben, die er an Unterauftragnehmer übertragen will, und 
diese zu benennen, wenn dies zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit erforderlich ist. 

8.2 Bei der Einholung von Angeboten von Unterauftragnehmern ist der Bieter verpflichtet, 

- nach Wettbewerbsgesichtspunkten zu verfahren, 
- kleine und mittlere Unternehmen angemessen zu beteiligen, 
- bei Großaufträgen sich zu bemühen, Unteraufträge an kleine oder mittlere Unternehmen in dem Umfang 

zu erteilen, wie es mit der vertragsgemäßen Ausführung der Leistung zu vereinbaren ist, 
- dem Unterauftragnehmer insgesamt keine ungünstigeren Bedingungen - insbesondere hinsichtlich der 

Zahlungsweise und der Sicherheitsleistungen - zu stellen, als sie durch den Auftrag mit dem Bieter 
vereinbart werden, 

- die Anlage zur Frauenförderverordnung auch vom Unterauftragnehmer ausfüllen zu lassen, wenn eine 
Bevorzugung geltend gemacht werden soll, 

- unternehmensbezogene Willenserklärungen oder Bestätigungen sowie allgemein formulierte 
Bestätigungen über die Herkunft und die Produktionsweise bei eingesetztem Material oder zu liefernden 
Gegenständen auch vom Unterauftragnehmer ausfüllen und unterzeichnen zu lassen.. 

8.3 Der Bieter wird jedoch darauf hingewiesen, 

- dass die Weitergabe an Unterauftragnehmer in bestimmten Fällen gemäß § 4 Nr. 4 VOL/B der 
Zustimmung des Auftraggebers bedarf, und 

- dass er mit einer Zustimmung des Auftraggebers zur Übertragung von Leistungen, auf die sein Betrieb 
eingerichtet ist, an Unterauftragnehmer in der Regel nicht rechnen kann, wenn nicht die Eignung des 
Unterauftragnehmers mit dem Angebot nachgewiesen wird oder nachträglich entstandene Gründe die 
Weitervergabe erforderlich machen. 

9 Bietergemeinschaften 

Bietergemeinschaften und andere gemeinschaftliche Bieter haben dem Auftraggeber mit dem Angebot ein 
Verzeichnis der Mitglieder der Gemeinschaft mit Bezeichnung des bevollmächtigten Vertreters und eine von 
allen Mitgliedern unterzeichnete Erklärung zu übergeben, dass der bevollmächtigte Vertreter die im 
Verzeichnis aufgeführten Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und dass alle 
Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

10 Bevorzugte Bewerber 

10.1 Bieter, die als bevorzugte Bewerber berücksichtigt werden wollen, müssen mit der Angebotsabgabe den 
Nachweis führen, dass sie die Voraussetzungen hierfür erfüllen; wird der Nachweis nicht rechtzeitig geführt, 
so wird das Angebot wie die Angebote nicht bevorzugter Bewerber behandelt. Arbeitsgemeinschaften und 
andere gemeinschaftliche Bieter, denen bevorzugte Bewerber als Mitglieder angehören, haben zusätzlich 
den Anteil nachzuweisen, den die Leistungen dieser Mitglieder am Gesamtangebot haben. 

10.2 Ein nach der Frauenförderverordnung bevorzugter Bieter erhält den Zuschlag nur dann, wenn er sich 
bereiterklärt, 

1. den Anteil der Frauen, wie im Angebot angegeben, bis zur Erfüllung des Vertrages, mindestens jedoch 
bis zum Ende des Jahres, das der Zuschlagserteilung folgt, nicht zu verringern, 

2. die Richtigkeit der Angaben durch die Vergabestelle überprüfen zu lassen. 

Fehlerhafte Angaben können die Anfechtung der Vertragserklärung wegen arglistiger Täuschung zur Folge 
haben. Schadensersatzansprüche des Auftraggebers bleiben vorbehalten. 

11 Sonstiges 

11.1 Es gilt deutsches Recht auch dann, wenn die Leistung im Ausland erbracht wird. Hat die die Leistung 
bestellende und abnehmende Dienststelle ihre Geschäftsräume im Ausland, kann anderes vereinbart 
werden. 

11.2 Bewerber aus anderen EU-Mitgliedstaaten haben die besonderen umsatzsteuerrechtlichen Regelungen für 
den innergemeinschaftlichen Erwerb zu beachten. 
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Zusätzliche Allgemeine Vertragsbedingungen des Landes Brandenburg 
(ZVB-Bbg) 

 

1 Vertragsbestandteile 

Vertragsbestandteile sind - bei Unstimmigkeiten in der nachfolgenden Reihenfolge - 
a) das Angebot mit der Leistungsbeschreibung sowie sämtlichen (weiteren) Anlagen nach 

Maßgabe des Auftragsschreibens, ist eine Vertragsurkunde ausgestellt, diese; 
b) evt. Ergänzende Vertragsbedingungen; 
c) diese Zusätzlichen Allgemeinen Vertragsbedingungen; 
d) die Allgemeinen Bedingungen für die Ausführung von Leistungen - Teil B der 

Verdingungsordnung für Leistungen - (VOL/B). 
 

2 Preise 

Die im Angebot angegebenen Preise sind - wenn nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist - feste 
Preise, durch die sämtliche Leistungen des Auftragnehmers einschließlich Fracht, Verpackung und 
sonstige Kosten und Lasten abgegolten sind. 
Für das Vertragsverhältnis gilt die Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen. 

 

3 Ausführung der Leistungen 

3.1 Der Auftragnehmer hat bei der Ausführung der Leistungen die Handelsbräuche, die anerkannten 
Regeln der Technik sowie die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften zu beachten. 

3.2 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nur Gegenstände zu liefern, die im Zeitpunkt der Lieferung den in 
der Bundesrepublik Deutschland durch die gesetzlichen Unfallversicherungsträger in Kraft gesetzten 
Unfallverhütungsvorschriften (autonome Rechtsnormen), den sonstigen Arbeitsschutzvorschriften so- 
wie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. 

3.3 Der Auftragnehmer bleibt für die Leistung auch dann verantwortlich, wenn der Auftraggeber die für die 
Ausführung der Leistung erforderlichen Pläne, Zeichnungen und Berechnungen geprüft und nach 
diesen bestellt hat. 

3.4 Der Auftraggeber ist berechtigt, sich von der vertragsgemäßen Ausführung der Leistung zu 
unterrichten. 

3.5 Beschreibungen, Zeichnungen oder Muster, die der Auftragnehmer erhalten hat, bleiben Eigentum des 
Auftraggebers. Sie sind dem Auftraggeber nach Ausführung des Auftrags kostenfrei zurückzugeben. 

3.6 Betriebs-, Bedienungs-, Gebrauchsanweisungen und dgl. sind auch ohne besondere Vereinbarung der 
zu erbringenden Leistung beizufügen. 

3.7 Die vereinbarte Ausführungsfrist ist verbindlich. 
Schwierigkeiten, die der fristgerechten Fertigstellung der Leistung oder Einhaltung der Lieferfrist 
entgegenstehen, hat der Auftragnehmer unter Angabe der Gründe und der zur Behebung der 
Schwierigkeiten getroffenen Maßnahmen dem Auftraggeber ohne Ausnahme unverzüglich schriftlich 
anzuzeigen. Dies gilt auch dann, wenn der Auftraggeber nicht Empfänger der Leistung ist. 

3.8 Der Auftragnehmer soll die Leistung im eigenen Betrieb durchführen. 
Die Übertragung an andere ist nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulässig; der Zustimmung 
bedarf es nicht für unwesentliche oder solche Teilleistungen, auf die der Betrieb des 
Auftragnehmers überhaupt nicht oder zur Zeit nicht eingerichtet ist. 

 

4 Anlieferung und Versand 

4.1 Der Auftragnehmer hat die Liefergegenstände nach den Angaben im Auftragsschreiben zu versenden. 
4.2 Die Liefergegenstände sind auf Gefahr des Auftragnehmers frei Verwendungsstelle zu liefern. 
4.3 Verpackungsstoffe gehen, wenn nichts anderes vereinbart ist, ohne Anspruch auf besondere 

Vergütung in das Eigentum des Auftraggebers über. Nach der Verpackungsverordnung müssen die 
Hersteller und Vertreiber von Verpackungen Transport-, Um- und Verkaufsverpackungen 
zurücknehmen. Die Kosten einer etwaigen Rücknahme trägt der Auftragnehmer. 

4.4 Kosten einer etwaigen Versicherung sowie zusätzliche Gebühren für Einschreib- und Wertsendungen 
sind, wenn nichts anderes vereinbart ist, durch den Preis für die Leistung abgegolten. 

4.5 Zusätzliche Gebühren für beschleunigte Beförderung werden nur erstattet, wenn eine solche 
Beförderung vereinbart worden ist. 

4.6 Die Kosten für die Hin- und Rückbeförderung von Werkzeug und Geräten, die für einen Aufbau bei der 
Empfangsstelle gebraucht werden, sind, wenn nichts anderes vereinbart ist, durch den Preis für die 
Leistung abgegolten. 
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5 Lösung des Vertrags durch den Auftraggeber 

Der Auftraggeber kann auch dann vom Vertrag zurücktreten oder den Vertrag mit sofortiger Wirkung 
kündigen, wenn 
a) Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber gepfändet werden, es sei denn, 

dass der Auftragnehmer unverzüglich ausreichende Sicherheit anbietet. 
b) der Auftragnehmer den Verpflichtungen nach § 4 Nr. 2 Abs. 1 oder § 4 Nr. 4 VOL/B zuwider- 

handelt. 
c) der Auftragnehmer Personen, die auf Seiten des Auftraggebers mit der Vorbereitung, dem 

Abschluss oder der Durchführung des Vertrages befasst sind, mit Rücksicht auf ihre 
Zugehörigkeit zu der Verwaltung des Auftraggebers Vorteile anbietet, verspricht oder 
gewährt. Solchen Handlungen des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von 
Personen gleich, die auf Seiten des Auftragnehmers mit der Vorbereitung, dem Abschluss 
oder der Durchführung des Vertrages befasst sind. Dabei ist es gleichgültig, ob die Vorteile 
den genannten Personen des Auftraggebers unmittelbar oder in ihrem Interesse ihren 
Angehörigen oder anderen ihnen nahestehenden Personen oder im Interesse des einen oder 
anderen einem Dritten angeboten, versprochen oder gewährt werden, 

Vor der Ausübung der Rechte aus Buchstaben b) und c) ist dem Auftragnehmer unbeschadet der 
Regelung in § 19 Absatz 1 VOL/B Gelegenheit zu geben, unverzüglich zum Sachverhalt Stellung 
zu nehmen 

 

6 Güteprüfung, Gefahrübergang, Abnahme und Ablieferungsort 

6.1 Der Auftraggeber kann die Vornahme einer Güteprüfung verlangen. 
Der Auftragnehmer trägt die Kosten für die nach Art und Umfang notwendige Güteprüfung. 

6.2 Bei der Güteprüfung als nicht bedingungsgemäß zurückgewiesene Gegenstände hat der 
Auftragnehmer unentgeltlich und, falls die Güteprüfung nicht in der Werkstatt, Fabrik usw. des 
Auftragnehmers stattgefunden hat, auch frei Anlieferungsort durch bedingungsgemäße zu ersetzen. 
Erforderliche Nacharbeiten an einzelnen Leistungen, welche den Bedingungen nicht voll 
entsprechen, hat der Auftragnehmer innerhalb einer angemessenen Frist auszuführen. Geschieht 
dies nicht, so kann der Auftraggeber die Nacharbeiten auf Kosten des Auftragnehmers vornehmen 
oder vornehmen lassen. 

6.3 Leistungs- und Erfüllungsort ist - wenn im Auftragsschreiben nichts anderes angegeben ist - der Sitz 
der empfangenden Dienststelle (Empfangsstelle). Diese ist nur montags bis freitags in der Zeit von 
8.30 bis 14.00 Uhr und ggf. nach besonderer Vereinbarung zur Annahme der Lieferung bzw. zur 
Abnahme der Leistung verpflichtet. 

6.4 Lieferungen sind - soweit nichts anderes vereinbart ist - frei Verwendungsstelle anzuliefern. 
6.5 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und einer zufälligen Verschlechterung geht erst auf den 

Auftraggeber über, wenn die Empfangsstelle die Leistung des Auftragnehmers abgenommen oder, 
wenn eine Abnahme weder gesetzlich vorgesehen noch vertraglich vereinbart ist, die Lieferung des 
Auftragnehmers angenommen hat. 

6.6 Das Eigentum geht gleichzeitig mit der Gefahr auf den Auftraggeber über, es sei denn, dass 
Leistungen bereits vor dem nach Nr. 6.5 für den Gefahrübergang maßgebenden Zeitpunkt dem 
Auftraggeber übereignet worden sind. 

 

7 Mängelansprüche und Verjährung 

7.1 Die Beschaffenheit vorgelegter Proben und Muster sowie die unter 3.2 genannten Eigenschaften 
gelten als vereinbarte Beschaffenheit. 

7.2 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche richtet sich nach den entsprechenden Angaben im 
Auftragsschreiben oder in der Leistungsbeschreibung, mangels solcher Angaben nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. Sie beginnt mit der unbeanstandeten Abnahme der Leistung oder, 
wenn eine Abnahme weder gesetzlich vorgesehen noch vertraglich vereinbart ist, mit der 
unbeanstandeten Annahme der Lieferung. 

7.3 Durch die rechtzeitige Mängelrüge wird die Verjährung der Mängelansprüche so lange gehemmt, bis 
der Auftragnehmer dem Auftraggeber schriftlich das Ergebnis seiner Prüfung des angezeigten 
Mangels mitgeteilt oder die Erfüllung der Mängelansprüche endgültig verweigert hat. Die Verjährung 
der Mängelansprüche wird unterbrochen, wenn der Auftragnehmer diesen Anspruch durch sein 
Verhalten anerkennt. 

7.4 Für die gemäß den unter Nr. 3.2 genannten Bestimmungen vorausgesetzte Beschaffenheit übernimmt 
der Auftragnehmer die Garantie - unabhängig von einer im übrigen geltenden Verjährungsfrist für 
Mängelansprüche - für die Dauer der betriebsüblichen Nutzung, längstens jedoch für 5 Jahre. 

7.5 Zu den vom Auftragnehmer zu tragenden Kosten der Beseitigung von Mängeln durch den 
Auftraggeber gehören alle erforderlichen Aufwendungen insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- 
und Materialkosten. 

 

8 Rechnung 

8.1 Die Rechnung ist auf die im Auftrag bezeichnete(n) Dienststelle(n) auszustellen. 
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8.2 Die Rechnung ist, wenn nichts anderes vereinbart ist, in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Die 
zweite und ggf. weitere Ausfertigungen sind deutlich als Doppel zu kennzeichnen. 

8.3 In der Rechnung ist die Leistung nach dem Wortlaut und in der Reihenfolge der Angaben des 
Auftragsschreibens in Einzelansätzen nach Einheit und Menge aufzuführen. Zusammenfassende 
Angaben wie "hergestellt", "ausgebessert", "gangbar gemacht" usw. sind ohne nähere Bezeichnung 
der Leistung nicht zulässig. Abkürzungen, die sich auf ein Leistungsverzeichnis des Auftraggebers 
beziehen, sind zulässig, wenn die Ausführung nicht von der Beschreibung der Leistung abweicht. 
Auftragnehmer haben die Rechnung mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreis) 
aufzustellen. Von Auftragnehmern aus der Bundesrepublik Deutschland ist die Umsatzsteuer im 
Falle der Auftragsvergabe mit dem am Tag des Entstehens der Steuer (§ 13 UStG) geltenden 
Steuersatz zu berechnen und am Schluss hinzuzusetzen. 
Auftragnehmer aus anderen EU-Mitgliedstaaten haben bei der Aufstellung der Rechnung die 
besonderen umsatzsteuerrechtlichen Regelungen für den innergemeinschaftlichen Erwerb zu 
beachten. 

8.4 Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teil- oder Schlussrechnung zu bezeichnen; die 
Abschlags- und Teilrechnungen sind laufend zu nummerieren. 

8.5 Enthält ein Preis je Einheit Bruchteile der kleinsten Währungseinheit, so ist mit ihnen weiter zu 
rechnen. 

8.6 Sind Angaben in der Rechnung geändert worden, so müssen die ursprünglichen Angaben lesbar 
bleiben. 

8.7 Lieferscheine müssen enthalten: 
Nummer und Datum, 
Nummer, Datum und Geschäftszeichen des Auftragsschreibens, 
die lfd. Nummer einer etwaigen Teillieferung, 
Angaben über Art und Umfang der Lieferung. 

8.8 Ein Anspruch auf Bezahlung der Rechnung besteht nur, wenn ihr prüfungsfähige Unterlagen über die 
Lieferung/Leistung an die Empfangsstelle beigefügt sind; dies geschieht in der Regel mit Hilfe von der 
Empfangsstelle anerkannter Stundenverrechnungsnachweise, quittierter Lieferscheine oder 
Leistungsnachweise. Die Stundenverrechnungsnachweise müssen alle Angaben enthalten, die zur 
Prüfung der Rechnung erforderlich sind. Zu den Angaben gehören das Datum, die Bezeichnung des 
Ortes, die Namen und die Qualifikation der Arbeitskräfte (z. B.: Meister, Geselle, Hilfskraft, 
Auszubildender), die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft und die Art der Leistung. 

8.9 Zahlungsverzögerungen infolge unvollständig ausgestellter Rechnungen oder fehlender Unterlagen 
fallen dem Auftragnehmer zur Last. 

 

9 Bezahlung, Überzahlung, Abtretung 

9.1 Grundsätzlich ist bargeldlos am Sitz des Auftragnehmers zu zahlen. 
9.2 Zahlungen werden grundsätzlich in Euro geleistet. 
9.3 Zahlung wird, soweit nicht anders vereinbart, nach Wahl des Auftraggebers innerhalb von 14 Tagen 

unter Abzug des vereinbarten Skontos oder binnen eines Monats ohne Abzug geleistet. 
9.4 Die Zahlungs- und Skontofrist beginnt mit dem Eingang der prüfungsfähigen Rechnung (vgl. Nr. 8.8) 

bei der benannten Dienststelle, frühestens jedoch mit dem Zeitpunkt des Gefahrübergangs gemäß 
Nr. 6.5 dieser Vertragsbedingungen. 

9.5 Für die Einhaltung von Fristen gilt die Zahlung mit dem Zugang des Überweisungsauftrages beim 
Zahlungsinstitut des Auftraggebers als geleistet. 

9.6 Zahlungen einschließlich Voraus- und Abschlagszahlungen können um Forderungsbeträge des 
Auftraggebers gegen den Auftragnehmer auch dann gekürzt werden, wenn die Forderungsbeträge 
nicht auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruhen 

9.7 Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der 
Auftragnehmer nicht auf den Wegfall der Bereicherung (§ 818 Absatz 3 BGB) berufen. 

9.8 Im Falle einer Überzahlung hat der Auftragnehmer vom Empfang der Zahlung an die aus dem zu 
erstattenden Betrag – abzüglich der darin enthaltenen Umsatzsteuer – gezogenen Nutzungen 
heraus- zugeben. Das sind in der Regel ersparte Schuldzinsen bei debitorisch geführten Geschäfts- 
/Kontokorrent-Konten. Diese werden zur gegenseitigen Vereinfachung mit 3 % über dem 
Basiszinssatz des § 247 BGB angenommen, es sei denn, es werden höhere oder geringere gezogene 
Nutzungen nachgewiesen. 

9.9 Eine Abtretung der Forderung des Auftragnehmers ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des 
Auftraggebers rechtswirksam. 

 

10 Verträge mit ausländischen Auftragnehmern 

Bei Auslegung des Vertrags ist ausschließlich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut 
verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache, alternativ auch in 
englischer Sprache. Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen 
den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
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